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Ein gesunder Betrieb braucht gesunde Mitarbeiter.
Welche Krankenkasse unterstützt mich dabei?

Profitieren Sie und Ihre Mitarbeiter vom betrieblichen
Gesundheitsmanagement der IKK classic.
Sichern Sie sich 500  Bonus.

Weitere Informationen unter unserer 
kostenlosen IKK-Firmenkundenhotline: 0800 0455 400.
Oder auf www.ikk-classic.de/bgm

IKC-AH-004-17 | Kunde: IKK classic / Anzeigenbaukasten 2017 | Motiv: BGM | Format: 210 x 297 mm | Beschnitt: 3 mm
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Aktuell

Die Kreishandwerkerschaft des Kreises Wesel und die NIAG stellen vor:

Das neue YoungTicketPLUS
Für alle Azubis, die rund um die Uhr mit Bus und Bahn mobil sein wollen

Ob zur Arbeit und in die 
Berufsschule oder in deiner 
Freizeit - mit einem Young-
TicketPLUS kannst du mit 
Bus und Bahn den Nieder-
rhein und das Ruhrgebiet 
im gesamten VRR-Raum 
erkunden. Und das rund 
um die Uhr. Egal ob zum 
Shoppen nach Düsseldorf, 
zum Fußball ins Revier 
oder zu Freunden an den 
Niederrhein: alles inklusive. 
Auch dein Fahrrad ist kostenlos dabei. 
Werktags ab 19 Uhr und am Wochenende 
ganztägig kannst du auf deinem Ticket 
kostenlos eine weitere Person mitnehmen. 
Und das Ganze zu einem unschlagbar 

günstigen Preis: Im Abo bekommst du das 
YoungTicketPLUS für 59,95 €/Monat. 
Einfach im Internet unter www.niag-
youngticket.de den Bestellschein ausfüllen 
und eine Ausbildungsbescheinigung 
hochladen oder mitsenden – dann erhältst 

du dein YoungTicket-
PLUS zum Wunschter-
min. Du möchtest dich 
nicht für ein ganzes 
Jahr binden? Kein Pro-
blem, das YoungTicket-
PLUS gibt es auch als 
preiswerte Monatskarte 
für 69,95 €/Monat. Er-
hältlich in allen Kun-
denCentern und Ver-
kaufsstellen der NIAG.

Weitere Informationen zum neuen 
YoungTicketPLUS findest du unter 
www.niag-youngticket.de. Telefo-
nisch ist das AboTeam der NIAG für 
dich da: 0800/205 11 22 .

+ + + Transporter Verkauf + + + Rundum-Service + + + Originalteile + + + Anhänger + + + Auflieger + + +

Günstige gebrauchte Transporter 
bei Nühlen!
Sprinter? Citan? Vito? 
Wir haben Ihren Transporter 
zu Top-Konditionen.

Ihr Ansprechpartner 
für den Transporter-Kauf:

Hans Nühlen GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung 
47441 Moers, Ruhrorter Straße 10, www.autohaus-nuehlen.de

Hame Sander
     0 28 41 907- 555
     hame.sander@autohaus-nuehlen.de Premium-Partner
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Wir sind für Sie und Ihre Interessen da:

Kreishandwerkerschaft
des Kreises Wesel

Dienstleistungszentrum Wesel
Handwerkerstraße 1 · 46485 Wesel · Fon: (0281)96262-0 · Fax: (0281)96262-40 · www.khwesel.de · eMail: info@khwesel.de

Kreishandwerksmeister

Günter Bode
Fon: (0281)96262-10

Sekretariat
Vorzimmer-Geschäftsführung

Mano Hochstrat
Fon: (0281)96262-12
m.hochstrat@khwesel.de

(Handwerksrolle: Dachdecker-Innung,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik;
Inkasso für Innungsmitglieder)

Kasse

Nina Herzog
Fon: (0281)96262-14
n.herzog@khwesel.de

Kassenleiter

Dipl.-Betriebswirt
Ulrich Kruchen
Fon: (0281)96262-16
u.kruchen@khwesel.de

Kasse

Heike Noreiks
Fon: (0281)96262-15
h.noreiks@khwesel.de
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Handwerkliches Bildungszentrum
Repelener Straße 103 · 47441 Moers · Fon: (02841) 9193-0 · Fax: (02841) 9193-93

Dipl.-Betriebswirt Ulrich Kruchen
Fon: (02841) 9193-11
u.kruchen@khwesel.de

Bildungszentrum AU
Regina Zobris
Fon: (02841)9193-19 // 
r.zobris@khwesel.de

Ehrungen
Nadine Ertelt
Fon: (02841)9193-45
n.ertelt@khwesel.de

Bildungszentrum ÜBL
Uwe Kopal
Fon: (02841)9193-0
k-u.kopal@khwesel.de

Zentrale und Handwerksrolle 

Kristin Maiwald
Fon: (0281)96262-21
k.maiwald@khwesel.de

(Innung für Schneid- und Schleiftechnik 
Nordrhein, Innung für Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Fleischer-Innung, 
Friseur-Innung, Innung des Kraftfahrzeug-
gewerbes Niederrhein, Maler- und 
Lackierer-Innung, Baugewerks-Innung, 
Metall-Innung, Glaser-Innung, Stukkateur-
Innung Niederrhein, Tischler-Innung, 
Steinmetz- und Steinbildhauer-Innung 
Niederrhein, Zimmerer-Innung)

Prüfungswesen

Isolde Reuters
Fon: (0281)96262-22
i.reuters@khwesel.de

(Innung für Elektrotechnik und 
Informationstechnik, Innung des 
Kraftfahrzeuggewerbes Niederrhein, 
Tischler-Innung)

Lehrverträge

Ute Thomas-Knoll
Fon: (0281)96262-25
u.thomas-knoll@khwesel.de

Prüfungswesen

Beate Kretschmer
Fon: (0281)96262-17
b.kretschmer@khwesel.de

(Fleischer-Innung, Friseur-Innung,
Innung für Sanitär- und Heizungstechnik, 
Maler- und Lackierer-Innung,
Raumausstatter-Innung, Metall-Innung)
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Flächendeckend in NRW: www.start-nrw.de

Sie brauchen Unterstützung bei personellen  
Engpässen oder bevorstehenden Personalan­
passungen? Mit START als Partner sind Sie auf  
der sicheren Seite, denn wir

• bereiten die Beschäftigten perfekt auf die  
Aufgaben in Ihrem Unternehmen vor,

• ermöglichen die risikolose Erprobung und die 
dauerhafte Übernahme unseres Leiharbeits­
personals,

• bieten die Möglichkeit der Partnerschaftlichen   
Ausbildung in mehr als 60 Berufen, auch in Teilzeit,

• eröffnen mit Beschäftigtentransfer neue Perspektiven.

Auf den Kontakt mit Ihnen freuen wir uns!

START NRW GmbH wird 
von einer breiten Basis 
regionaler Gesellschafter 
getragen. Dazu zählen  
z. B. das Land NRW, 
Verbände der nordrhein­ 
westfälischen Wirtschaft, 
Handwerk.NRW, die 
kommu nalen Spitzen ver­ 
bände und der DGB.

START NRW GmbH
Augustastraße 12 · 46483 Wesel · Tel.: 0281 33857­0
Fax: 0281 33857­1 · wesel@start­nrw.de

Personaldienstleistungen aus einer Hand

START NRW

Stabswechsel in Wesel
Harmonischer Übergang in der Weseler Niederlassung von START NRW

Seit Jahresbeginn lenkt Stefan Paß (38) die Geschicke der 
Personaldienstleistung in der Augustastraße 12. Er über-
nimmt das Team von Patricia Wolff (35), die START-intern 
künftig ein strategisch wichtiges Großprojekt verantwortet 
und gleichzeitig die Leitung der neuen Niederlassung in 
Bottrop übernimmt.

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt 
Wolff. Seit 2013 gestaltete sie den Weseler Standort, baute ihn von 
zwei auf sieben Mitarbeiter aus, gewann neue Unternehmen als 
Kunden und brachte viele Menschen in dauerhafte Arbeit. Auch 
und gerade junge Menschen. „Einerseits freue ich mich auf die 
neue Aufgabe, andererseits haben wir in Wesel ein unglaublich 
kompetentes Team, von dem mir die Trennung sehr schwer fällt“, 
so Wolff.
 
Und tatsächlich: Die sieben Mitarbeiter der Weseler START-Nie-
derlassung machen einen richtig guten Job. Etwa wenn es darum 
geht, jungen Menschen eine Perspektive zu eröffnen: „Wir betreu-
en derzeit 20 Auszubildende im Rahmen unseres Programms der 
Partnerschaftlichen Ausbildung “, berichtet Stefan Paß. „Das ist 
ein einzigartiges Programm, insbesondere für kleine Unternehmen 

wie etwa Handwerksbetriebe, die den Aufwand und das Risiko 
nicht tragen können, junge Menschen auszubilden.“ Genau hier 
baut START die Brücke: „Wir stellen den Azubi ein, kümmern 
uns um alle Formalitäten, organisieren die Berufsschule, stellen 
notwendige Arbeitskleidung und übernehmen die Hälfte der Kos-
ten“, so Paß. Der Betrieb kann sich ganz auf die Ausbildung vor 
Ort konzentrieren und den Azubi risikolos kennen lernen. Nach 
der Ausbildung steht es dem Betrieb frei, den Azubi zu überneh-
men. „Meistens passiert das auch“, so Paß. „Und falls nicht, bleibt 
er bei START angestellt und wir suchen ein passendes Unterneh-
men.“

Die Niederlassung in Wesel ist einer von 28 Standorten, mit de-
nen START in NRW vertreten ist. „Unsere Philosophie ist im po-
sitiven Sinne besonders, genau wie unsere Gesellschafter und die 
Kultur, die wir bei START leben“, sagt Paß. START erfüllt einen 
gesellschaftlichen Auftrag: „Wir verknüpfen die Anforderungen 
von Betrieben mit dem Potenzial motivierter Menschen. Unser 
Ziel ist es, die Menschen dauerhaft in Beschäftigung zu bringen, 
selbst wenn ihre Lebensläufe nicht ganz gradlinig verlaufen sind“, 
so Paß. Eine breite Basis regionaler Gesellschafter trägt dieses 
Konzept mit. Dazu zählen z. B. die Verbände der nordrhein-west-
fälischen Wirtschaft, das Land NRW, die kommunalen Spitzen-
verbände sowie die Evangelische Kirche, Wohlfahrtsverbände und 
der DGB.
 
Mit Stefan Paß bekommt der Standort Wesel einen würdigen 
Nachfolger für Patricia Wolff. Zehn Jahre Erfahrung bringt der 
gebürtige Borkener mit, der sich in seiner Freizeit als Fußball-
Jugendtrainer engagiert. Auch Wolff ist von ihrem Nachfolger be-
geistert: „Er passt hervorragend ins Team. Wenn er bleibt wie er 
ist, kann sich Wesel glücklich schätzen“.

Anzeige



MEWA DYNAMIC®

Bewegungsfreiheit kann 
man mieten.

WIR MANAGEN DAS

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG
Hermann-Gebauer-Platz · 46238 Bottrop
Telefon 02041 693-288 · Telefax 02041 693-282
E-Mail: handwerk@mewa.de · www.mewa.de
mewa.de/dynamic-construct
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Tel. 0 28 32.97 33 620 | www.aktenvernichtung-schiffer.de

Aktenvernichtung

GmbH

Betriebliche Zusatzleistungen stärken die Unternehmensbindung

SI Betriebsrente+
Geringverdiener und Arbeitgeber profitieren

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
hat zum 1. Januar auch ein staatlich 
gefördertes Zuschussmodell gebracht. 
Dieses soll die betriebliche Altersver-
sorgung (bAV) für gering verdienende 
Arbeitnehmer stärken. Die SIGNAL IDU-
NA hat darauf mit einem neuen Pro-
dukt reagiert: der SI Betriebsrente+.

Um auch gering verdienende Beschäftigte 
mit einem monatlichen Bruttoverdienst 
von weniger als 2.200 Euro stärker in die 
bAV einzubeziehen, hat der Gesetzgeber 
jetzt eine Geringverdienerförderung ein-
geführt. Arbeitgeber, die für diese Mitar-
beiter einen Mindestbeitrag von jährlich 

240 Euro in eine bAV einzahlen, erhalten 
einen Zuschuss von 30 Prozent. Dieser 
Zuschuss ist gedeckelt bei 144 Euro jähr-
lich, so dass sich ein maximal förderfähi-
ger Beitrag von 480 Euro ergibt. Außer-
dem ist der Beitrag für die Versicherung 
steuerfrei und Sozialabgaben entfallen. 
Gefördert werden können allerdings nur 
Produkte, die bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen.

Die neue SI Betriebsrente+ der SIGNAL 
IDUNA erfüllt diese Voraussetzungen. Es 
handelt sich um eine fondgebundene Di-
rektversicherung, die eine Mindestleis-
tung garantiert. Dabei verbindet sie Si-
cherheit mit den Renditechancen am Ak-
tienmarkt: Der zugrundeliegende Fonds 
HANSAeuropa investiert in europäische 
Unternehmen. Zinsüberschüsse erhöhen 
das Vertragsguthaben in der Ansparphase.

Der Versicherte kann wählen, ob er sich 
das Guthaben –frühestens ab dem 62. Le-
bensjahr – in Form einer monatlichen 
Rente auszahlen lässt oder als Kapitalleis-
tung. Hier ist auch eine Teilauszahlung 
möglich, während das Restkapital als 
Rente fließt. Stirbt der Versicherte im Ver-
lauf von Anspar- oder Rentenbezugspha-
se, erhalten seine Angehörigen eine Hin-
terbliebenenrente oder Kapitalauszahlung 
aus dem Vertragsguthaben.

Arbeitgeber profitieren mit Hilfe der SI 
Betriebsrente+ nicht nur von dem staatli-
chen Zuschuss. Indem sie eine bAV für 
ihre Arbeitnehmer einrichten, bringen sie 
ihre besondere Wertschätzung zum Aus-
druck. Dies schlägt sich zum einen nieder 
in einer höheren Motivation und damit 
einem guten Betriebsklima sowie einer 
geringen Fluktuation. Zum anderen erhö-
hen betriebliche Zusatzleistungen auch 
für dringend benötigte Fachkräfte die At-
traktivität eines potenziellen Arbeitge-
bers. 

Aktuell
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Die Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramme

der Bundesagentur für Arbeit. Nutzen Sie den

Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber,

wie Sie Ihre Beschäftigten und Ihr Unternehmen

weiterbringen können. Informieren Sie sich jetzt unter

www.dasbringtmichweiter.de

Publication name: Dachkampagne Anzeige 210x297 generated:
2016-10-11T12:52:30+02:00

So werden Neueinsteiger
zu Fachkräften gemacht

Bei der IST Industrie-Service-Technik GmbH  aus Moers haben 
zwei neue Mitarbeiter ab dem ersten Tag der Einstellung eine 
Weiterbildung zum Berufskraftfahrer absolviert. Die Agentur 
für Arbeit Wesel unterstützt Unternehmen aller Branchen bei 
der Investition in künftigen Fachkräfte und stellt dafür in die-
sem Jahr rund 1,86 Mio. Euro zur Verfügung. 

Getestet und für gut befunden – so lautet in aller Kürze das Fazit von 
Bernd Overbeck und Dominik Schneider. Sowohl der Betriebsleiter 
als auch der Disponent der IST Industrie-Service-Technik GmbH 
haben erstmals Erfahrung mit einem relativ neuen Angebot der Ar-
beitsagentur Wesel gemacht. Im Mai letzten Jahres wurden zwei Mit-
arbeiter eingestellt, obwohl diese dem Stellenprofil nicht eins zu eins 
entsprachen. Doch der Markt ist leer gefegt, wie Overbeck mit einem 
Wort – „Mangel“ – zusammenfasst. Daher schlug Brigitte Büdding 
vom gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit We-
sel und des Jobcenters Kreis Wesel eine andere Lösung vor. Im Rah-
men des Programms „Kommit“ werden neue Mitarbeiter sofort nach 
der Einstellung qualifiziert. Das muss nicht zwangsläufig in einem 
längeren Block wie etwa einer zweijährigen Umschulung passieren, 
sondern kann auf einzelne Module aufgeteilt werden. Die mehrwö-
chigen Praktika finden direkt im Betrieb statt. Die Arbeitsagentur 
finanziert die Weiterbildung und zahlt dem Unternehmen darüber 
hinaus einen Ausgleich für die Zeit, die der Bewerber in der Schulung 
verbringt. 

Zwei geeignete Bewerber, die ins Unternehmen passen könnten, hatte 
Brigitte Büdding bereits im Auge: Nuno Miguel Da Silva Ventura, 
40 Jahre, gebürtiger Portugiese und seit fünf Jahren in Deutschland, 
ist Friseurmeister und Jozef Daniszewski, 30, eigentlich Kfz-Mecha-
troniker, hat aber seinen in Polen erworbenen Abschluss nicht an-
erkennen lassen. Auf einen Berufsabschluss kommt es Betriebsleiter 
Overbeck nicht unbedingt an. „Auch das Alter spielt nicht so eine 
Rolle, denn die Leute bringen Kenntnisse mit.“ Gerade bei den Le-
bensälteren hat er gute Erfahrungen mit sehr motivierten Mitarbei-
tern gemacht. Daher nutzte das Unternehmen in der Vergangenheit 
bereits die Möglichkeit, bewährte Mitarbeiter mit Unterstützung der 

Arbeitsagentur zu qualifizieren und zu Fachkräften zu machen.  Jetzt 
zwei arbeitslose Bewerber einzustellen, erstmal auf diese zu verzich-
ten, um sie passgenau zu qualifizieren, war nach kurzer Überlegung 
dann einen Versuch wert. Obwohl man schon „ein bisschen skep-
tisch“ war, wie Disponent Schneider einräumt. Doch der Vertrau-
ensvorschuss hat sich gelohnt, zumal es aufgrund der guten Zusam-
menarbeit zwischen dem Unternehmen und der Arbeitsagentur „ganz 
kurze Dienstwege“ gibt. Daniszewski ist mittlerweile auf einer höchst 
komplexen Kehrmaschine unterwegs. „Er hat ein Händchen für die 
Technik, jetzt muss er die Maschine noch etwas besser kennenler-
nen“, lobt Overbeck. Da Silva Ventura fährt einen Sattelzug – und 
fühlt sich auf dem Fahrersitz schon wohler als im Friseursalon. „Das 
war die richtige Entscheidung“, freut sich der Familienvater über die 
neue berufliche Perspektive. Auch das Unternehmen ist zufrieden mit 
den Neuzugängen. „Wir hoffen, dass die beiden bei uns bleiben“, er-
klären Overbeck und Schneider unisono.

IST Industrie-Service-Technik GmbH wurde 1997 gegründet und 
gehört zur Unternehmensgruppe Maas. Weitere Informationen un-
ter www.ist-baudienstleister.de. Unverbindliche Informationen 
für Arbeitgeber mit Fachkräftebedarf in allen Branchen bietet der ge-
meinsame Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Wesel und des 
Jobcenters Kreis Wesel unter Tel. 0800 45555 20 (kostenlos) oder 
per E-Mai an Wesel.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.

Von links: Bernd Overbeck, Nuno Miguel Da Silva Ventura, 
Dominik Schneider, Jozef Daniszewski, Brigitte Büdding und 
Irmgard Hoffman



12 | PROFILE WESEL 1.2018 | Recht & Finanzen

Neues, strenges Datenschutzrecht
tritt am 25. Mai 2018 in Kraft

Ab dem 25. Mai 2018 werden die 
Regelungen der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) unmittelbar 
geltendes Recht in allen Staaten der 
Europäischen Union (EU). Damit wird 
ein einheitliches Datenschutzniveau 
in den Mitgliedstaaten gewährleis-
tet. Die Wahlmöglichkeiten, welche 
die DSGVO vorsieht, hat Deutschland 
im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG 
neu) ausgeübt. Das BDSG neu tritt 
ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft. 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden er-
halten zur Durchsetzung umfangreiche 
Befugnisse und haben demgemäß ihre 
Personalkapazitäten aufgestockt. Flan-
kiert werden die erweiterten Befugnisse 
durch eine Ausweitung des Bußgeldrah-
mens bei Verstößen. Bisher konnten 
max. 300.000 € als Bußgeld festgesetzt 
werden. Zukünftig sind Bußgelder bis 
20 Millionen € oder 4 % vom Jahres-
umsatz zulässig, wobei der jeweils höhe-
re Wert gilt. 

Die DSGVO findet Anwendung auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
natürlicher Personen, ohne dies genauer 
zu definieren. Im Zweifel sollte, z. B. bei 
der Speicherung einer IP-Adresse, vom 

Personenbezug ausgegangen werden. 
Anzuwenden sind die Datenschutzbe-
stimmungen, wenn die Verarbeitung der 
Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer 
Niederlassung in der EU erfolgt. Die 
Verarbeitung selbst kann auch außer-
halb der EU stattfinden. Hat ein Unter-
nehmen seine Niederlassung außerhalb 
der EU, muss es die Regelungen trotz-
dem beachten, wenn es Waren oder 
Dienstleistungen in der EU anbietet 
und die Datenverarbeitung mit seinem 
Angebot zusammenhängt. 

Folgende Grundprinzipien
sind zu beachten: 

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt: Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist grundsätzlich verboten, es sei denn, 
es liegt eine Einwilligung oder eine in 
der DSGVO normierte Ausnahme vor. 
Eine solche Ausnahme kann z. B. die 
Verarbeitung zur Erfüllung eines Ver-
trags oder zur Erfüllung einer rechtli-
chen Verpflichtung sein. 

Datensparsamkeit: Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten muss auf das 
für den Zweck der Verarbeitung not-
wendige Maß beschränkt sowie dem 
Zweck angemessen und sachlich rele-
vant sein. 
Zweckbindung: Personenbezogene Da-
ten dürfen nur für festgelegte, eindeuti-
ge und rechtmäßige Zwecke erhoben 
werden. 
Datensicherheit: Der Unternehmer hat 
geeignete technische und organisatori-
sche Maßnahmen zur Datensicherheit 
umzusetzen. Dabei hat er neben dem 
Stand der Technik und den Implemen-
tierungskosten, den Zweck der Daten-
verarbeitung, aber auch die Eintritts-
wahrscheinlichkeit und die Schwere des 
Risikos für die persönlichen Rechte zu 
berücksichtigen. Eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten 
muss der Unternehmer unverzüglich, 
nach Möglichkeit innerhalb von 72 
Stunden nach Bekanntwerden des Vor-
falls, an die zu- ständige Datenschutzbe-

hörde melden. Es sei denn, die Verlet-
zung führt voraussichtlich nicht zu ei-
nem Risiko für die persönlichen Rechte 
und Freiheiten des Betroffenen. 

Betroffenenrechte: Unternehmen ha-
ben gegenüber den Betroffenen weitrei-
chende Informationspflichten zu erfül-
len, z. B. über den Zweck und die 
Rechtsgrundlage der Datenverarbei-
tung. Sie müssen gegenüber einer anfra-
genden Person Auskunft darüber geben, 
ob und ggf. welche Daten dieser Perso-
nen sie verarbeitet haben. Darüber hin-
aus können Betroffene von Unterneh-
men verlangen, dass unzutreffende per-
sonenbezogene Daten berichtigt oder 
Daten gelöscht werden, weil z. B. die 
Einwilligung zur Datenverarbeitung wi-
derrufen wurde.  

Datenschutz-Folgenabschätzung: 
Diese muss der Unternehmer vorab vor-
sorglich durchführen, wenn die Art der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die 
persönlichen Rechte und Freiheiten 
birgt.  

Datenschutzbeauftragter: Ein Daten-
schutzbeauftragter ist u. a. zu benennen, 
wenn ein deutsches Unternehmen mehr 
als zehn Personen mit der automatisier-
ten Verarbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigt. Muss ein Unterneh-
men eine Datenschutz-Folgenabschät-
zung durchführen, ist ein Datenschutz-
beauftragter unabhängig von der Anzahl 
der Beschäftigten, die personenbezoge-
ne Daten verarbeiten, zu benen-
nen.  Das neue Datenschutzrecht bein-
haltet umfangreiche und detaillierte 
Pflichten für Unternehmen. Es müssen 
interne Prozesse angepasst bzw. neu eta-
bliert werden. Auch eine Schulung der 
Mitarbeiter ist unerlässlich. Unterneh-
men sollten unverzüglich, ggf. unter 
Hinzuziehung ihres Rechtsberaters oder 
eines Datenschutz-Dienstleisters, mit 
der Umsetzung beginnen.  

Quelle:KBHT
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Recht & Finanzen

Keine Steuerermäßigung für
außerhalb des Haushalts erbrachte 

Handwerkerleistungen
Für die Inanspruchnahme von Hand-
werkerleistungen für Renovierungs-, Er-
haltungs- und Modernisierungsmaß- 
nahmen im Haushalt eines Steuerpflich-
tigen kann in der Steuererklärung ein 
steuermindernder Abzug in Höhe von 
20 % der Aufwendungen, höchstens je-
doch 1.200 € jährlich, beantragt werden.

Voraussetzung für die Steuerermäßigung 
ist u. a., dass die Rechnung des Hand-
werkers unbar bezahlt wird. Eine Ermä-
ßigung für Werkleistungen, die außer-
halb des Haushalts in der Betriebsstätte 
des Handwerkers erbracht werden, 
kommt hingegen nicht in Betracht.  In 
dem zu entscheidenden Fall bestätigte 
das Finanzgericht Nürnberg diese 
Grundsätze und damit die Rechtsauffas-

sung des Finanzamts, das den in einer 
Schreinerei zur Herstellung einer Haus-
tür entstandenen Werklohn nicht zum 
Abzug zugelassen hatte. Nur die auf den 

Einbau der neuen Haustür entfallenden 
Lohnkosten wären begünstigt gewesen, 
da diese Leistung im räumlichen Bereich 
des vorhandenen Haushalts erbracht 
wurde. Hierfür hätte es jedoch einer ent-
sprechenden Aufteilung der durchge-
führten Arbeitsleistung, z. B. der Lohn-
kosten in der Rechnung, bedurft. 

Das Gericht weist darüber hinaus dar-
aufhin, dass die Grenzen eines Haushalts 
im Sinne der gesetzlichen Regelung 
nicht ausnahmslos durch die Grund-
stücksgrenzen abgesteckt werden. Auch 
Handwerkerleistungen außerhalb dieser 
Grenzen können unter bestimmten Vor-
aussetzungen begünstigt sein.  

Quelle:KBHT
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Ihre Glaser-Fachbetriebe

Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Stefan Nehlsen (02183) 41 65 21

Recht & Finanzen

Aufbewahrungsfristen abgelaufen

Viele alte Dokumente
können vernichtet werden

Unternehmen müssen Geschäftsunter-
lagen zehn beziehungsweise sechs Jah-
re lang aufbewahren (§ 147 Abs. 1 und 
Abs. 3 Abgabenordnung, § 257 Han-
delsgesetzbuch). Diese Aufbewah-
rungsfrist beginnt mit dem Schluss des 
Kalenderjahres, in dem bei laufend ge-
führten Aufzeichnungen die letzte Ein-
tragung gemacht worden ist, Handels- 
und Geschäftsbriefe abgesandt oder 
empfangen wurden oder sonstige Un-
terlagen entstanden sind.

Nach Ablauf der regulären Aufbewahrungs-
fristen können die Geschäftsunterlagen 
grundsätzlich vernichtet werden. Dies soll-
ten Unternehmer jetzt zum Jahresbeginn 
wieder prüfen. Waren die Unterlagen Bu-
chungsgrundlage, gilt die zehnjährige Auf-
bewahrungsfrist (bei Zweifeln ist es ratsam, 
die Dokumente generell zehn Jahre aufzu-
bewahren). Auch eine digitale Buchfüh-
rung muss zehn Jahre lang gespeichert und 
der Finanzverwaltung zugänglich gemacht 
werden können: Unterlagen müssen nach § 
147 Abs. 2 Abgabenordnung während der 
gesamten Aufbewahrungsfrist jederzeit ver-
fügbar sein, unverzüglich lesbar gemacht 
und maschinell ausgewertet werden kön-
nen. Die Vorlage von Papierbelegen und 
Kontenausdrucken ist nicht ausreichend. 

Die zehnjährige Aufbewahrungsfrist gilt 
unter anderem für Geschäftsbücher, Inven-
tare, Jahresabschlüsse, Bilanzen und Bu-
chungsbelege. Die sechsjährige Frist betrifft 
insbesondere abgesandte und empfangene 
Geschäfts- und Handelsbriefe, Lohnkonten 

und andere Unterlagen, soweit sie für die 
Besteuerung von Bedeutung sind. 

Ab 1. Januar 2018 ist unter anderem die 
Vernichtung folgender Geschäftsunterlagen 
mit zehnjähriger Aufbewahrungsfrist mög-
lich:
»	 Jahresabschlüsse, die bis zum 31. De-

zember 2007 und früher erstellt wurden 
»	 Inventare, die bis Ende 2007 oder früher 

erstellt wurden 
»	 Handelsbücher und Aufzeichnungen 

mit der letzten Eintragung aus dem Jahr 
2007 

»	 Buchungsbelege (Rechnungen, Konto-
auszüge, Lieferscheine und so weiter), 
die bis zum 31. Dezember 2007 oder 
früher erstellt wurden.

Die Vernichtung unter anderem folgender 
Geschäftsunterlagen mit sechsjähriger Auf-
bewahrungsfrist ist nun möglich: 
»	 Empfangene Geschäfts- oder Handels-

briefe, die bis zum 31. Dezember 2011 
oder früher eingegangen sind. (Dazu 
zählen Verträge, Kostenvoranschläge 
und Auftragszettel). 

»	 Kopien abgesandter Geschäfts- oder 
Handelsbriefe, die bis zu Ende 2011 

oder früher verschickt wurden. 
»	 Lohnkonten mit der letzten Eintragung 

vor dem 31. Dezember 2011 oder frü-
her. 

Hinweis: Steuerrechtlich gilt die Besonder-
heit, dass die Aufbewahrungsfrist nicht ab-
läuft, solange die betroffenen Unterlagen 
für Steuern von Bedeutung sind, deren 
Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist. 
Unter Festsetzungsfrist versteht man grund-
sätzlich die vierjährige Zeitspanne, inner-
halb derer eine Steuer festgesetzt, aufgeho-
ben oder geändert werden kann.

Auch in folgenden Fällen müssen die Un-
terlagen für die Dauer des jeweiligen Ver-
fahrens aufbewahrt werden: 
»	 begonnene Außenprüfung, 
»	 Bedeutung für eine vorläufige Steuer-

festsetzung, 
»	 anhängige steuerstraf- oder bußgeld-
rechtliche Ermittlungen, 
»	 schwebendes oder aufgrund einer Au-

ßenprüfung zu erwartendes Rechtsbe-
helfsverfahren, 

»	 zur Begründung von Anträgen des Steu-
erpflichtigen.

Nach begonnener Außenprüfung ist nicht 
nur die Festsetzungsverjährung gehemmt, 
sondern in gleichem Umfang wird auch die 
Aufbewahrungsfrist hinausgeschoben. In 
diesem Fall dürfen die Unterlagen nicht 
vernichtet werden, sonst riskiert man eine 
Schätzung. Kürzere Aufbewahrungsfristen 
in außersteuerlichen Gesetzen sind steuer-
rechtlich nicht maßgeblich.
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Ihre Gebäudereiniger-Fachbetriebe

Recht & Finanzen

Vorsteuerkorrektur bei
Überschreiten des Zahlungsziels

Im Regelfall kann ein Unternehmer die 
ihm von einem anderen Unternehmer in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer in dem 
Zeitpunkt als Vorsteuer abziehen, in dem 
er die Rechnung erhält. In dem Zeit-
punkt, in dem feststeht, dass das Entgelt 
aus Sicht des leistenden Unternehmers 
uneinbringlich wird, d. h. der Leistungs-
empfänger z. B. die Rechnung endgültig 
nicht begleichen wird, muss der Leis-
tungsempfänger den Vorsteuerabzug al-

lerdings rückgängig machen. Uneinbring-
lich ist das Entgelt, wenn bei objektiver 
Betrachtung damit zu rechnen ist, dass 
der Leistende die Entgeltforderung auf 
absehbare Zeit rechtlich oder tatsächlich 
nicht durchsetzen kann. Ein wichtiges In-
diz für die Uneinbringlichkeit ist nach 
Auffassung des Finanzgerichts Berlin-
Brandenburg ein Überschreiten des Zah-
lungsziels um das Dreifache der Zah-
lungsfrist, mindestens um mehr als sechs 

Monate. Die Vorsteuerkorrektur muss 
nach Auffassung des Finanzgerichts zwin-
gend in dem Voranmeldungszeitraum 
vorgenommen werden, in dem die Un-
einbringlichkeit eintritt. Ein Nachholen 
in einem anderen Voranmeldungszeit-
raum sei zumindest nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs der Uneinbringlichkeit unzu-
lässig. 

Quelle:KBHT

Abzinsung von Angehörigendarlehn 
Zinslose Darlehn zwischen Ehegatten, 
die der bilanzierende Darlehnsnehmer 
vereinbarungsgemäß zur Tilgung von 
Verbindlichkeiten seines Gewerbebe-
triebs oder seines Betriebs der Land- und 
Forstwirtschaft verwendet, sind zu passi-
vieren und abzuzinsen. Voraussetzung ist, 
dass die Darlehnsvereinbarungen klar 

und eindeutig sind, dem unter fremden 
Dritten Üblichen entsprechen und ver-
einbarungsgemäß durchgeführt werden. 

In einem zu entscheidenden Sachverhalt 
ging der Bundesfinanzhof davon aus, dass 
ein zinsloses und ohne Sicherheiten ge-
währtes Darlehn der Ehefrau fremdüb-

lich sein kann, da auch unter Fremden 
und Gesellschaftern zinslose Darlehn 
vorkommen. Es gab außerdem eine 
schriftlich niedergelegte Darlehnsverein-
barung in der Hingabe, Rückzahlung 
und Zinssatz klar und eindeutig geregelt 
waren. Das Fehlen verkehrsüblicher Si-
cherheiten schadete nicht, weil das Dar-
lehn von volljährigen und voneinander 
wirtschaftlich unabhängigen Angehöri-
gen geschlossen und tatsächlich durchge-
führt wurde. 

Unverzinsliche betriebliche Verbindlich-
keiten aus Darlehn, auch wenn sie von 
einem Angehörigen gewährt wurden, 
sind abzuzinsen. Die Abzinsung soll den 
Vorteil einer späteren Zahlung gegenüber 
einer sofortigen ausgleichen. Das gilt für 
ein Angehörigendarlehn ebenso wie für 
ein Darlehn Fremder. 

Quelle:KBHT
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...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns finden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!

Recht & Finanzen

IKK classic: Haushaltsvolumen 2018 steigt auf 10,5 Milliarden 

Beitragssatz sinkt um 0,2 Prozentpunkte
Die IKK classic senkt ihren Zusatzbei-
tragssatz um 0,2 Prozentpunkte. Das 
beschloss der Verwaltungsrat der Kas-
se bei seiner heutigen Sitzung in Dres-
den. Die Senkung tritt zum 1. Mai 
2018 in Kraft, ab dann wird der Zu-
satzbeitragssatz 1,2 Prozent betragen. 

Mit dieser spürbaren Beitragsermäßigung 
geben wir eine solide finanzielle Entwick-
lung an unsere Versicherten weiter“, sagt 
Stefan Füll, Vorsitzender des Verwaltungs-
rates „Sie ist das Resultat einer günstigen 
Konjunktur, aber auch eigener Manage-
ment-Anstrengungen. Dazu gehörten der 
organisatorische Umbau und die Neuaus-
richtung des Unternehmens während der 
zurückliegenden 18 Monate“. 

Kritik an Wettbewerbsverzerrung 
durch Morbi-RSA 
„Den Erfolg mussten wir uns unter wenig 
fairen Rahmenbedingungen hart erarbei-
ten“, erläutert Vorstandsvorsitzen- der 
Frank Hippler. Nach seinen Worten wird 
der Wettbewerb in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung durch offenkundige 
Mängel des Krankenkassen-Finanzaus-
gleichs (Morbi-RSA) nachhaltig verzerrt. 
Insbesondere eine Kassenart würde da-
durch Geldzuweisungen erhalten, die ih-
ren Finanzbedarf kontinuierlich überstei-
gen. Diese könnte so ohne eigenes Zutun 
seit Jahren Milliardenüberschüsse ansam-
meln, während das Gros der übrigen 
Krankenkassen unterfinanziert sei und 
entsprechende Defizite durch Zusatzbei-
träge der Versicherten ausgleichen müsse. 

Die Schere zwischen Über- und Unterde-
ckungen, die 2015 bereits eine Milliarde 
Euro betragen hatte, geht weiter drama-
tisch auseinander und hat inzwischen den 
Umfang von 2,5 Milliarden Euro erreicht. 
„In diesen Tagen haben die Verbände fast 
aller Kassenarten in seltener Einmütigkeit 
an die Politik appelliert, diesen eklatanten 
Missstand zu Lasten der Beitragszahler 
endlich zu beenden und die Reform des 
Morbi-RSA vordringlich auf die Agenda 
einer künftigen Regierung zu nehmen“, so 
Hippler. Der Verwaltungsrat der IKK clas-
sic unterstützt diese Initiative nachdrück-
lich.

Mit Ausgaben von rund 10,044 Milliar-
den Euro und Einnahmen von rund 
10,176 Milliarden Euro wird die IKK 
classic nach den vorläufigen Ergebnissen 
das Geschäftsjahr 2017 mit einem voraus-
sichtlichen Einnahmeplus von rund 133 
Millionen Euro abschließen. Der heute 
vom Verwaltungsrat beschlossene Haus-
haltsplan sieht für das Jahr 2018 einen 
Anstieg der Leistungsausgaben um 4,4 
Prozent pro Versicherten vor. Der Ge-
samthaushalt der Kasse wird ein Volumen 
von 10,5 Milliarden Euro haben.

Sorgenkind elektronische
Gesundheitskarte 
Rund 34 Millionen Euro wird allein die 
IKK classic im Rahmen ihrer Haushalts-
planung im Jahr 2018 für die Weiterent-
wicklung der elektronischen Gesundheits-
karte (eGK) bereitstellen. „Alle gesetzli-
chen Krankenkassen zusammen werden 

im Jahr 2018 gemäß ihrer gesetzlichen 
Verpflichtung weitere 700 Millionen Euro 
in die digitale Infrastruktur rund um die 
eGK investieren“, erklärt Bert Römer, 
Verwaltungsratsvorsitzen- der der IKK 
classic. In den vergangenen zehn Jahren 
hat die eGK-Entwicklung nach seinen 
Worten die Beitragszahler der Kranken-
kassen bereits mehr als 1,7 Milliarden 
Euro gekostet, ohne dass daraus auch nur 
annähernd der gewünschte Nutzen für Pa-
tienten und Versicherte entstanden sei.

„Die Politik muss dafür sorgen, dass die 
Umsetzung einer Telematik-Infrastruktur 
im deutschen Gesundheitswesen nicht 
noch länger von Lobbygruppen blockiert 
werden kann“, so Römer. Deshalb müss-
ten in der federführenden Betreibergesell-
schaft gematik künftig die Interessen der 
Beitragszahler Vorrang erhalten. „Die Ver-
treter derjenigen, die die Mittel aufbrin-
gen, sollten bei den Beschlüssen das ent-
scheidende Wort haben“, fordert Römer.
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Sie halten Ihr 
Unternehmen 
zusammen.
Wir Ihre 
Finanzen.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

Lassen 

Sie sich 

beraten.

Volksbank
Dinslaken eG

Niederrhein eG
Schermbeck eG

IKK classic: Gesundheits-Apps bei den Deutschen beliebt 

Laut Umfrage sehen
Bürger Digitalisierung positiv

Der Digitalisierung im Gesundheitswesen 
stehen die meisten Deutschen positiv ge-
genüber. So wäre das Gros der Bürgerin-
nen und Bürger bereit, per App erhobene 
persönliche Gesundheits-daten mit ver-
trauenswürdigen Dritten zu teilen, wenn 
es ihnen einen Nutzen bringt und der Da-
tenschutz gewahrt ist. 

Das geht aus einer aktuellen Erhebung der 
IKK classic hervor. Das größte Vertrauen 
genießt dabei der persönlich bekannte 
Arzt: ihm würde jeder zweite Befragte 
grundsätzlich Daten aus einer Gesund-
heits-App übermitteln Fast 30 Prozent der 
Befragten wären aber auch bereit, ihrer 
Krankenkasse etwa im Rahmen eines Bo-
nusprogramms Daten zuzuleiten.

Fast zwei Drittel der Bürger finden Ge-
sundheits-Apps hilfreich und würden die-

se – auch im gesicherten digitalen Aus-
tausch mit Ärzten im Rahmen einer Be-
handlung – nutzen; zum Beispiel um Vi-
talwerte wie Blutdruck oder Blutzucker zu 
kontrollieren oder Migräne-Tagebücher 
zu führen.

„Wir sehen, dass die Bürgerinnen und 
Bürger die neuen digitalen Möglichkeiten 
nicht unkritisch, aber sehr aufgeschlossen 
begleiten. Darum ist es höchste Zeit, deren 
Vorteile im Gesundheitswesen anzuwen-
den und zum Beispiel die Möglichkeiten 
der elektronischen Gesundheitskarte end-
lich rasch umzusetzen“, erläutert Michael 
Förstermann, Sprecher der IKK classic.

Hintergrundinformationen 
Für die repräsentative Umfrage zu digita-
len Gesundheitsservices wurden im Auf-
trag der IKK classic im September 2017 

insgesamt 1.000 Bundesbürger ab 18 Jah-
ren befragt. Die Ergebnisse sind auf ganze 
Zahlen gerundet.
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Ihre Tischler-Fachbetriebe und Partner

KH & Innungen

Neue Auszeichnung für erfolgreiche 
Ausbildung im Handwerk

Die seit vielen Jahren erfolgreich laufende 
Image- Kampagne des Deutschen Hand-
werks und nicht zuletzt auch die gelunge-
ne Veranstaltung HAND-SCHLAG 2017 
die die Kreishandwerkerschaft Wesel in 
diesem Jahr erstmalig durchgeführt hat, 
unterstreichen den kollektiven Willen das 
Handwerk als gut funktionierende und 
zukunftsorientierte Gemeinschaft zu prä-
sentieren.

Das neue Vorstandsteam der Steinmetz- 
und Steinbildhauerinnung Niederrhein 
um Obermeister Benedikt Kreusch sah es 
daher auch als wichtig an, ein Zeichen zu 

setzen an die Betriebe, die sich durch die 
Ausbildung eines jungen Menschen zum 
Gesellen im Handwerk in besonderer 
Weise verdient gemacht haben.

Bei der Innungsversammlung Ende No-
vember wurde erstmalig der neu geschaf-
fene "AUSBILDER - AWARD" an Mit-
gliedsfirmen verliehen die im Jahr 2017 
eine/n Auszubildende/n im Steinmetz-
Handwerk erfolgreich ausgebildet haben.

Durch diese neue Auszeichnung möchte 
man Ausbildern und Ausbildungsbetrie-
ben einen besonderen Dank zukommen 

lassen für das qualifizierte Vermitteln von 
wichtigen handwerklichen Fähigkeiten 
und wertvollem Fachwissen. Darüber hin-
aus erhofft man sich durch diese Art der 
Anerkennung eine Bestärkung des Verant-
wortungsgefühls für das eigene Hand-
werk.

Über den Ausbilder-Award freuen sich 
(v.l.n.r.) Bernd Hölker – Gocher Marmor-
werk; Michael Hilgert – Hilgert Natur-
stein; Jost Messing - Messing Werkstätte 
für Grabmalgestaltung und Obermeister 
Benedikt Kreusch



19| PROFILE WESEL 1.2018 |

Ihre Tischler-Fachbetriebe und Partner

www.steinrueck.de

KH & Innungen

Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk

Silberner Meisterbrief für Fritz Sill
Bei der letzten Innungsversammlung der 
Steinmetz- und Steinbildhauerinnung 
Niederrhein konnte ein silberner Meister-
brief feierlich an FRITZ SILL überreicht 
werden.

Nachdem Sill seine Ausbildung zum 
Steinmetz- und Steinbildhauer bei der Fir-
ma Müller-Goldkuhle in Essen absolvier-
te, begann er nach seiner Gesellenzeit 
1991 die Meisterschule in Düsseldorf wo 
er im Sommer 1992 erfolgreich seine 
Meisterprüfung vor der Handwerkskam-
mer Düsseldorf ablegte.

Noch während seiner Tätigkeit als ange-
stellter Meister bei der Firma Ecken in 
Düsseldorf wurde er zum Dozent für 
Fachkunde und Mathematik an die Meis-
terschule in Düsseldorf berufen, wo er we-
nig später auch noch den Fachbereich  
"technisches Zeichnen" übernahm.
Von 1997 bis 2010 betrieb Sill einen eige-
nen Steinmetz-Betrieb in Mönchenglad-
bach, bis ihn die Liebe an den Niederrhein 
zog, wo er seither bei der Firma Gimbel in 
Goch-Pfalzdorf tätig ist.

Sein großes Engagement für das Stein-
metz- und Steinbildhauerhandwerk zeigte 
sich u.a. bei der Landesinnung Nordrhein 

wo er seit 2008 als Geschäftsführer wichti-
ge Innungsarbeit leistet. Die Steinmetzin-
nung Niederrhein und die Kreishandwer-

kerschaft Wesel gratulieren sehr herzlich 
und wünschen weiterhin viel Erfolg im 
weiteren Berufsleben.

Foto: Steinmetzmeister Fritz Sill (rechts im Bild) bei der Übergabe des silbernen 
Meisterbriefes durch Obermeister Benedikt Kreusch
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Obermeister wirbt fürs Friseurhandwerk

Nach Medienberichten rückt Klaus-Peter 
Neske (58), Obermeister der Friseurin-
nung Wesel, seinen Beruf wieder ins rech-
te Licht. Bei der Ausbildungsvergütung 

steht NRW an erster Stelle. In Zukunft 
will man neue Wege gehen. Ingo Zam-
peroni, Moderator der ARD-Tagesthe-
men, hat Friseurmeister Klaus-Peter Nes-

ke das neue Jahr vermiest. Als vergangenes 
Wochenende auch noch Dieter Bohlen in 
dieselbe Kerbe schlug, war es ganz vorbei. 
"Bei uns arbeitet niemand für 200 Euro 
im Monat", stellt der Xantener, der seit 
2010 Obermeister der Friseurinnung We-
sel ist, klar. Im Gegenteil: NRW steht im 
bundesweiten Vergleich an der Spitze, was 
die Ausbildungsvergütung im Friseur-
handwerk anbelangt. Erst im vergange-
nen Monat wurden die Löhne erhöht - 
von 437 auf 480 Euro im ersten, von 555 
auf 595 Euro im zweiten und von 675 auf 

KH & Innungen

Alina Schmidt ist Auszubildende im dritten Lehrjahr beim Team Neske in Xanten. Die 18-Jährige durfte von Anfang an Haare 
schneiden. Am liebsten macht sie Paintings, das ist eine Strähnentechnik. Foto: Fischer/Lörcks
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0%
Finanzierung1

€ 1.000,-
Gewerbebonus2

Ford Gewerbewochen

Mehrwert für
Ihr Business.

FORD TRANSIT KASTENWAGEN
LKW BASIS

FORD TRANSIT CUSTOM
KASTENWAGEN LKW BASIS

2,0-l-TDCI 77 kW (105 PS) Euro 6,
Bordcomputer, Beifahrer-Doppelsitz, 4-
fach verstellbarer Fahrersitz, Fenster-
heber vorn elektrisch,
Seitenwandverkleidung hoch,
Laderaumbodenschutz,
Doppelflügelhecktür und Schiebtür
rechts, u.v.m.

2,0-l-TDCi 77 kW (105 PS) Euro 6,
Fensterheber vorn elektr.,
Seitenwandverkleidung hoch,
Ladebodenschutz, Doppelflügel-
hecktür und Schiebetür, rechts,
Beifahrer-Doppelsitz, Trennwand zum-
 Laderaum mit Durchlademöglichkeit
bis 3 m Länge, u.v.m.

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 166,-1,2,3 € 163,-1,2,4

Unser Kaufpreis inkl.
Überführungskosten

Unser Kaufpreis inkl.
Überführungskosten

Laufzeit Laufzeit
Gesamtlaufleistung Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest) Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins Effektiver Jahreszins
Anzahlung Anzahlung
Nettodarlehensbetrag Nettodarlehensbetrag
Gesamtdarlehensbetrag Gesamtdarlehensbetrag
47 Monatsraten à 47 Monatsraten à
Restrate Restrate

24.162,95 € brutto
(20.305,00 € netto)

23.335,90 € brutto
(19.610,00 € netto)

48 Monate 48 Monate
40000 km 40000 km
0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 %
3.858,- € 3.800,- €
20.305,- € 19.535,90 €
20.305,- € 19.535,90 €
166,- € 163,- €
12.503,- € 11.900,- €

Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.
1Ford Auswahl-Finanzierung, ein Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24—
34, 50933 Köln. Angebot gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Nutz-
fahrzeuge bei verbindlicher Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden
(ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi,
Fahrschulen, Behörden). Bitte sprechen Sie uns für weitere Details an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel
nach § 6a Preisangabenverordnung dar. 2Gilt bei Kauf von ausgewählten, noch nicht zugelassenen, neuen Ford
Nutzfahrzeugen. Der Bonus wurde im o.g. Kaufpreis bereits berücksichtigt. 3Gilt für einen Ford Transit Kastenwagen LKW
Basis 290 L2 Frontantrieb 2,0-l-TDCi 77 kW (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe. 4Gilt für einen Ford Transit Custom
Kastenwagen LKW Basis 280 L1 2,0 l TDCi 74kw (105 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe.

715 Euro im dritten Ausbildungsjahr. So 
schreibt es zumindest der Friseur- und 
Kosmetikverband NRW vor, dem auch 
Neske angehört. Zum Vergleich: In Thü-
ringen sind es 204, 240 und 311 Euro.

Für das Nachrichtenmagazin waren letzt-
genannte Zahlen Anfang des Jahres An-
lass genug, über "Forderungen nach einer 
Mindestvergütung für Auszubildende" zu 
berichten. Darauf regierte jetzt der Zent-
ralverband des Deutschen Friseurhand-
werks: "Das Friseurhandwerk wurde dar-
in zu Unrecht als Negativbeispiel für eine 
Ausbildung im Handwerk dargestellt. 
Ausgangspunkt für diesen Beitrag waren 
allein Informationen der Gewerkschaft 
Verdi und eine über 20 Jahre alte Verein-
barung", schreiben Präsident Harald Es-
ser und Geschäftsführer Jörg Müller in 
ihrem Protestbrief. Sie ergänzen: "Hätten 
Sie bei uns einmal nachgefragt, wären Sie 
über berufliche Aufstiegsförderungen, ei-
nen betriebswirtschaftlichen Bachelorstu-
diengang ,Beauty Management' und über 
die mit anderen Ausbildungsberufen ver-
gleichbaren Ausbildungsvergütungen in-
formiert worden."

Ähnlich sieht es auch Neske, der an der 
Orkstraße in Xanten einen kleinen Salon 
mit sechs Mitarbeiterinnen führt. Eine 
davon ist Alina Schmidt. Die 18-Jährige 
ist Auszubildende im dritten Lehrjahr 
und durch und durch zufrieden mit ih-
rem Job. Klar, es könne immer ein biss-
chen mehr sein. "Aber bei uns kommt ja 
auch noch das Trinkgeld hinzu", sagt 
Schmidt. Neske ergänzt: "Wenn jemand 
seine Arbeit gut macht und dazu auch 
noch freundlich ist, können das durchaus 
400 Euro im Monat sein - und zwar steu-
erfrei." Auch das sei ein Verdienst des Ver-
bandes, der im stetigen Austausch mit der 
Gewerkschaft Verdi stehe. So werden im 
Februar Gespräche zu einem neuen Min-
destentgelttarifvertrag geführt, und zum 
1. August steht in NRW die nächste Er-
höhung der Ausbildungsvergütung an. 
"Und auch sonst wollen wir in Zukunft 
neue Wege gehen", sagt Neske. So soll das 
Ost-West-Gefälle spätestens 2021 Ge-
schichte sein. Auszubildende im dritten 
Lehrjahr sollen dann auch 50 Prozent des 
ersten Gesellenlohns bekommen. Das 
sind mindestens 750 Euro.

Quelle: RP - Julia Lörcks
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Ihre Elektro-Fachbetriebe und Partner

Eiserner Meisterbrief für Gerhard Kampen

Kampen GmbH und wird mit seinem 
Sohn Uwe Kampen als Geschäftsführer 
geführt. Im Dezember 2017 wurde ihm 
nun der Eiserner Meisterbrief der Hand-
werkskammer Düsseldorf durch Herrn 
Obermeister Bassfeld und Herrn Krechter 
überreicht.

renamtlich tätig und engagierte sich als 
Mitglied des Gesellenprüfungsausschus-
ses, als Mitglied im Ausschuss für Lehr-
lingswesen und auch als Mitglied im 
Rechnungs- und Kassenprüfungsaus-
schuss. Seit dem 10.10.1995 läuft die Fir-
ma unter dem Namen Gerhard und Uwe 

Herr Gerhard Kampen hat am 29.05.1952 
seine Meisterprüfung im Tischler-Hand-
werk vor der Handwerkskammer abgelegt. 
Am 04.07.1957 wurde er in die Hand-
werksrolle eingetragen und wurde sofort 
Mitglied der damaligen Tischler-Innung 
Dinslaken. Dort war er auch 31 Jahre eh-



Ihre Elektro-Fachbetriebe und Partner

...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns finden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!
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Fachberatung, Planung und Service sind unsere Stärke.
Unsere Ausstellung zeigt Vielfalt, die begeistert.
•  Innentüren, Ganzglastüren,
•  Schiebetüren und Raumteiler
•  Parkett, Vinyl, Laminat, Kork
•  und Massivholzdielen
•  moderne Paneele für Wand-
•  und Deckenverkleidungen
•  Terrassendielen, Balkone
•  Überdachungen & Sichtschutz
•  Bauholz und Hobelware
•  Zubehör Türen & Fußböden

47800 Krefeld-Gartenstadt · Elbestraße 35 · Tel. 02151 - 49 67 0 · info@holzhahn.de · www.holzhahn.de

Glastüren und

Glasschiebetüren

Kompetenz aus
einer Hand

Ehrungen auf der Innungsversammlung der Friseur-Innung des Kreises Wesel vom 05.12.2017

Ein Silberner Meisterbrief
und zwei Bronzene Medaillen

Verleihung des Silbernen Meisterbriefes  
an Herrn Volker Janssen durch
Obermeister Klaus Peter Neske.

Verleihung der Bronzenen Medaille der 
Handwerkskammer Düsseldorf an Herrn 
Dieter Maasakkers durch Obermeister 
Klaus Peter Neske.

Verleihung der Bronzenen Medaille an 
Frau Silke Callhoff-Lienemann durch 
Obermeister Klaus Peter Neske.



Ihre Metallbau-Fachbetriebe und Partner

Ansprechpartner für Innungsfragen

Obermeister R. Theunissen
Tel. 02801.705040
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Ihre Fachbetriebe der KFZ-Innung Niederrhein

Wir begrüßen unsere
neuen Mitglieder

und freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit.

»	 Malesevic Bauunternehmung GmbH,
	 Maurer- und Betonbauerbetrieb, Moers
»	 Kleinpeter-Dächer GmbH, Wesel
»	 Dachtechnik Zimmerei Schmetter e.K.,
	 Inhaber Thomas Lösing, Alpen
»	 Alev Cankaya, Friseurmeisterin, Dinslaken
»	 Christina Grütter, Frisuermeisterin, Hamminkeln
»	 Edina Kamber, Friseurmeisterin, Neukirchen-Vluyn
»	 Classic Automobile Repair Niederrhein e.K., Geldern
»	 Auto + Motorrad Klisch GmbH,
	 Kraftfahrzeugtechnikerbetrieb, Moers
»	 Auto-Center Orsoy GmbH,
	 Kraftfahrzeugtechnikerbetrieb, Rheinberg
»	 Sven Pintaric, Kraftfahrzeugtechnikerbetrieb, Kevelaer
»	 Fatma Türköz, Kraftfahrzeugtechnikerbetrieb, Kamp-Lintfort
»	 Thorsten Steinmann, Maler- und Lackierermeisterbetrieb, Alpen
»	 MB Tischlerei GmbH, Tischlerbetrieb, Rheinberg

Zeitraum 1.7.2017 bis 31.12.2017

Neue Innungsmitglieder

KH & Innungen



Mit vier Betrieben immer in Ihrer Nähe

Der Lösungsanbieter

www.wolters-nutzfahrzeuge.de info@wolters-nutzfahrzeuge.de 

Wolters Nutzfahrzeuge
Kalkar  •  Geldern  •  Bocholt  •  Krefeld

Ihre Fachbetriebe der KFZ-Innung Niederrhein

Autohaus Minrath GmbH & Co. KG 
Rheinberger Straße 46+61, 47441 Moers, Tel. (02841) 145471 

kontakt@minrath.de   www.minrath.de      kontakt@minrath.de   www.minrath.de      kontakt@minrath.de   www.minrath.de      kontakt@minrath.de   www.minrath.de          

Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
Ihr Partner für Verkauf . Service . Leasing . Finanzierung . Versicherung. Fuhrpark Management 

Der beste Platz 
für Ihre Anzeige.
Kontakt: Stefan Nehlsen, (02183)416521



Ihre Fachbetriebe „Rund um den Bau“

Ihre Dachdecker-Fachbetriebe

Telefon (0 28 01) 8 23
schweers-xanten.de

Ihre SHK-Fachbetriebe und Partner

...finde deinen Meister!

Die Suchmaschine für regionale Innungsbetriebe
Mit uns finden Sie den Meisterbetrieb in Ihrer Nähe!


